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beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann nie-
dergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung sowie die
zusammenfassende Erklärung können beim örtlich zustän-
digen Bezirksamt während der Dienststunden kostenfrei
eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke beim
Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kosten-
erstattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein Ent-
schädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich werden

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekannt-
machung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem
örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans gelten nach-
stehende Vorschriften:

1. In den allgemeinen Wohngebieten werden Ausnahmen
für Gartenbaubetriebe und Tankstellen ausgeschlossen. 

2. Im Erdgeschoss der mit „WA1“ bezeichneten allgemei-
nen Wohngebiete ist eine Überschreitung der Baugren-
zen um bis zu 3 m für die der Versorgung des Gebiets
dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften, nicht
störende Handwerksbetriebe sowie bei Anlagen für
kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sport-
liche Zwecke zulässig. 

3. Auf der als Bauspielplatz festgesetzten Fläche ist inner-
halb des durch Baugrenzen bezeichneten überbaubaren
Grundstücksteils ein Wirtschaftsgebäude mit den für die
Nutzung des Bauspielplatzes notwendigen Räumen
zulässig. Im Übrigen sind bauliche Anlagen des Hoch-
baus auf der als Bauspielplatz festgesetzten Fläche
unzulässig.

4. In den mit „(A)“ bezeichneten allgemeinen Wohngebie-
ten ist sicherzustellen, dass durch geeignete bauliche
Schallschutzmaßnahmen wie beispielsweise Doppelfas-
saden, verglaste Vorbauten (zum Beispiel verglaste Log-
gien, Wintergärten), besondere Fensterkonstruktionen
oder in ihrer Wirkung vergleichbare Maßnahmen ins-
gesamt eine Schallpegeldifferenz erreicht wird, die es
ermöglicht, dass in Schlafräumen ein Innenraumpegel
bei teilgeöffneten Fenstern von 30 dB(A) während der
Nachtzeit nicht überschritten wird. Erfolgt die bauliche

Schallschutzmaßnahme in Form von verglasten Vorbau-
ten, muss dieser Innenraumpegel bei teilgeöffneten Bau-
teilen erreicht werden. Wohn-/Schlafräume in Einzim-
merwohnungen und Kinderzimmer sind wie Schlaf-
räume zu beurteilen.

5. In den allgemeinen Wohngebieten ist innerhalb der mit
„(B)“ bezeichneten Bereiche sicherzustellen, dass für den
Außenbereich einer Wohnung entweder durch Orien-
tierung an lärmabgewandten Gebäudeseiten oder durch
bauliche Schallschutzmaßnahmen wie beispielsweise
verglaste Vorbauten (zum Beispiel verglaste Loggien,
Wintergärten) mit teilgeöffneten Bauteilen insgesamt
eine Schallpegelminderung erreicht wird, die es ermög-
licht, dass in dem der Wohnung zugehörigen Außenbe-
reich ein Tagpegel von kleiner 65 dB(A) erreicht wird.

6. In den allgemeinen Wohngebieten sind innerhalb der mit
„(C)“ bezeichneten Bereiche Schlafräume zur lärmab-
gewandten Gebäudeseite zu orientieren. Wohn-/Schlaf-
räume in Einzimmerwohnungen und Kinderzimmer
sind wie Schlafräume zu beurteilen. Wird an Gebäudesei-
ten ein Pegel von 70 dB(A) am Tag erreicht oder über-
schritten, sind vor den Fenstern der zu dieser Gebäude-
seite orientierten Wohnräume bauliche Schallschutz-
maßnahmen in Form von verglasten Vorbauten (zum
Beispiel verglaste Loggien, Wintergärten) oder vergleich-
bare Maßnahmen vorzusehen. Für den Außenbereich
einer Wohnung ist entweder durch Orientierung an lärm-
abgewandten Gebäudeseiten oder durch bauliche Schall-
schutzmaßnahmen wie beispielsweise verglaste Vorbau-
ten (zum Beispiel verglaste Loggien, Wintergärten) mit
teilgeöffneten Bauteilen sicherzustellen, dass durch diese
baulichen Maßnahmen insgesamt eine Schallpegelmin-
derung erreicht wird, die es ermöglicht, dass in dem der
Wohnung zugehörigen Außenbereich ein Tagpegel von
kleiner 65 dB(A) erreicht wird.

7. Außerhalb von öffentlichen Straßenverkehrsflächen sind
Geländeaufhöhungen und Abgrabungen sowie Ablage-
rungen im Kronenbereich zu erhaltender Bäume
unzulässig.

8. Für festgesetzte Bäume und Sträucher sind bei Abgang
Ersatzpflanzungen so vorzunehmen, dass der jeweilige
Charakter und Umfang der Pflanzung erhalten bleibt.

9. Für festgesetzte Anpflanzungen von Bäumen und Sträu-
chern sowie für Ersatzpflanzungen sind standortgerechte
einheimische Laubgehölze zu verwenden und zu erhal-
ten. Bäume müssen einen Stammumfang von mindestens
18 cm, in 1 m Höhe über dem Erdboden gemessen, auf-
weisen. Im Kronenbereich jedes Baumes ist eine offene
Vegetationsfläche von mindestens 12 m² anzulegen und
zu begrünen.

10. Auf den Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und
Sträuchern sind spätestens in der auf den Bauabschluss
der Sportanlagen und des Bauspielplatzes folgenden
Pflanzzeit Baumreihen mit dicht wachsenden Unter-
pflanzungen aus Sträuchern und Hecken anzulegen.

11. Auf der mit „(D)“ bezeichneten Sportanlage ist für je
300 m² der nicht überbauten Grundstücksfläche mindes-
tens ein großkroniger Baum zu pflanzen.

12. Auf der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
ist während der Bauphase der Sportanlagen und des Bau-
spielplatzes ein naturnahes Feuchtbiotop mit Gehölz-
saum und Röhrichtzone zu entwickeln und einzuzäunen.
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§ 1

Änderung der Kampfmittelverordnung

Auf Grund von § 1 Absatz 1 des Gesetzes zum Schutz der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung vom 14. März 1966
(HmbGVBl. S. 77), zuletzt geändert am 28. Januar 2014
(HmbGVBl. S. 34), wird verordnet:

Die Kampfmittelverordnung vom 13. Dezember 2005
(HmbGVBl. S. 557) wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

1.1 In Absatz 2 Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch
das Wort „sowie“ ersetzt und folgende Nummer 3 ange-
fügt: 

„3. Kriegswaffen und wesentliche Teile von Kriegswaf-
fen aus der Zeit des Ersten und Zweiten Weltkrie-
ges.“

1.2 Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Verdachtsflächen sind Flurstücke oder Teile von
Flurstücken, bei denen nach spezifischen, flächenbezo-
genen Erkenntnissen der zuständigen Behörde ein kon-
kreter Verdacht auf Kampfmittel besteht.“

1.3 Absatz 5 wird aufgehoben.

2. § 3 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Das Bergen, Entschärfen, Sprengen, Aufbewahren,
Transportieren und sonstige Behandeln von Kampfmit-
teln sowie deren Besitz ist nur der zuständigen Behörde
gestattet.“

3. In § 4 Satz 2 werden die Wörter „Der Entdecker“ durch
die Wörter „Die Entdeckerin oder der Entdecker“
ersetzt.

4. § 5 erhält folgende Fassung:

„§ 5

Verantwortlichkeit der Grundstückseigentümerin
oder des Grundstückseigentümers

Die Eigentümerin oder der Eigentümer eines Grund-
stücks ist aufgrund ihrer bzw. seiner Zustandsverant-
wortlichkeit nach den allgemeinen ordnungsrechtlichen
Vorschriften verpflichtet, Gefahren und Schäden Dritter
durch Kampfmittel auf dem Grundstück zu beseitigen
beziehungsweise zu verhindern.“

5. Hinter § 5 werden folgende neue §§ 6 bis 9 eingefügt:

„§ 6 

Vorsorgepflichten bei Eingriffen in den Baugrund

(1) Vor Beginn baulicher Maßnahmen, die mit Eingriffen
in den Baugrund verbunden sind, ist die Grundstücks-
eigentümerin oder der Grundstückseigentümer oder,
wenn diese bzw. dieser die Baumaßnahmen nicht selbst
durchführt oder durchführen lässt, die Veranlasserin
oder der Veranlasser des Eingriffs in den Baugrund nach
Einwilligung der Grundstückseigentümerin bzw. des
Grundstückseigentümers, verpflichtet, bei der zuständi-
gen Behörde eine Auskunft einzuholen, ob für den
betroffenen Baubereich ein konkreter Verdacht auf
Kampfmittel besteht. Die Auskunft soll innerhalb einer
Frist von vier Wochen erteilt werden. Satz 1 gilt nicht,
wenn die bzw. der Verpflichtete sichere Kenntnis über

die Einstufung der Fläche im Verdachtsflächenkataster
hat.

(2) Ist der betroffene Baubereich danach als Verdachts-
fläche nach § 1 Absatz 4 eingestuft, ist die Grundstücks-
eigentümerin bzw. der Grundstückseigentümer oder die
Veranlasserin bzw. der Veranlasser des Eingriffs in den
Baugrund verpflichtet, geeignete Maßnahmen vorzuneh-
men, soweit diese zur Verhinderung von Gefahren und
Schäden durch Kampfmittel bei der Durchführung der
Bauarbeiten erforderlich sind.

(3) Auf Antrag berät die zuständige Behörde die Grund-
stückseigentümerin bzw. den Grundstückseigentümer
oder die Veranlasserin bzw. den Veranlasser des Eingriffs
in den Baugrund über geeignete Maßnahmen nach
Absatz 2.

(4) Die zur Erfüllung der Vorsorgepflichten erforder-
lichen Kosten trägt die Grundstückseigentümerin bzw.
der Grundstückseigentümer oder die Veranlasserin bzw.
der Veranlasser des Eingriffs in den Baugrund.

(5) Öffentliche Baudienststellen sind von der Pflicht
nach Absatz 1 bei der Durchführung eigener Baumaß-
nahmen befreit.

(6) Die Vorsorgepflichten nach den Absätzen 1 und 2 gel-
ten nicht, wenn der unverzügliche Eingriff in den Bau-
grund zur Abwehr einer unmittelbar bevorstehenden
Gefahr für die öffentliche Sicherheit unerlässlich ist.

§ 7

Verdachtsflächenkataster

(1) Die zuständige Behörde führt ein Verdachtsflächen-
kataster, aus dem sich insbesondere ergibt,

1. welche Flächen als Verdachtsflächen nach § 1 Absatz 4
eingestuft sind und

2. welche Flächen als kampfmittelfrei gelten.

Sind Flächen nicht nach Satz 1 Nummer 1 oder 2 ein-
gestuft, ist für diese bisher keine Gefahrenerkundung
erfolgt.

(2) Für Auskünfte aus dem Verdachtsflächenkataster
gelten die Regelungen über das Liegenschaftskataster in
§ 13 des Hamburgischen Vermessungsgesetzes vom
20. April 2005 (HmbGVBl. S. 135), zuletzt geändert am
17. Dezember 2013 (HmbGVBl. S. 503, 529), in der
jeweils geltenden Fassung entsprechend. Für den auto-
matisierten Abruf von Daten des Verdachtsflächenka-
tasters durch öffentliche Baudienststellen gilt § 14 des
Hamburgischen Vermessungsgesetzes entsprechend.

(3) Die zuständige Behörde ist verpflichtet, der Eigentü-
merin bzw. dem Eigentümer und der Besitzerin bzw. dem
Besitzer einer Verdachtsfläche Einsicht in das Verdachts-
flächenkataster, die betreffenden Luftbilder oder Akten
zu gewähren.

(4) Wird eine bisher als kampfmittelfrei geltende Fläche
auf Grund neuer Erkenntnisse als Verdachtsfläche einge-
stuft, teilt die zuständige Behörde der Eigentümerin bzw.
dem Eigentümer dies von Amts wegen unverzüglich mit.

Verordnung

zur Änderung der Kampfmittelverordnung 
Vom 8. Juli 2014


